
Antrag auf Änderung der Bundesturnierordnung

Alte Fassung

F-3 Deutsche Schachmeisterschaft für Frauenmannschaften (DFMM) 

F-3.1 Allgemeines 

F-3.1.3 Mannschaftsmeldung, Spielberechtigung 
Die Vereine melden zum festgesetzten Termin pro Mannschaft sechs Stamm- und bis zu acht 
Ersatzspielerinnen. Nach diesem Termin kann die Meldung nicht mehr geändert oder ergänzt werden.

Die Kader der Mannschaften können durch zwei Jugendliche (bis einschließlich 20 Jahre bei 
Meldeschluss) um die Ranglistenziffern 15 und 16 erweitert werden. Die Jugendlichen müssen die 
Bestimmungen für die Kaderzugehörigkeit des DSB (außer Spielstärkekriterium) erfüllen.

Es dürfen pro Runde höchstens vier Spielerinnen mit Gastspielgenehmigung eingesetzt werden. Die 
Gastspielgenehmigung setzt voraus, dass der Verein, in dem die Gastspielerin aktives Mitglied ist, 
weder in noch oberhalb der Klasse, in der die Mannschaft spielt, für die die Gastspielgenehmigung 
gelten soll, eine Frauenmannschaft gemeldet hat.

Neue Fassung

F-3 Deutsche Schachmeisterschaft für Frauenmannschaften (DFMM) 

F-3.1 Allgemeines 

F-3.1.3 Mannschaftsmeldung, Spielberechtigung 
Die Vereine melden zum festgesetzten Termin pro Mannschaft sechs Stamm- und bis zu zehn 
Ersatzspielerinnen. Nach diesem Termin kann die Meldung nicht mehr geändert oder ergänzt werden.

Die Kader der Mannschaften können durch zwei Jugendliche (bis einschließlich 20 Jahre bei 
Meldeschluss) um die Ranglistenziffern 17 und 18 erweitert werden. Die Jugendlichen müssen die 
Bestimmungen für die Kaderzugehörigkeit des DSB (außer Spielstärkekriterium) erfüllen.

Es dürfen pro Runde höchstens vier Spielerinnen mit Gastspielgenehmigung eingesetzt werden. Die 
Gastspielgenehmigung setzt voraus, dass der Verein, in dem die Gastspielerin aktives Mitglied ist, 
weder in noch oberhalb der Klasse, in der die Mannschaft spielt, für die die Gastspielgenehmigung 
gelten soll, eine Frauenmannschaft gemeldet hat.

Begründung

Im Zusammenhang mit Sonderregelungen für Corona-Pandemie wurde bereits eine Erhöhung der 
Meldelisten umgesetzt. Diese Regelungen sollen nun dauerhaft in die Bundesturnierordnung 
aufgenommen werden.
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